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1 Zusammenfassung

Die Repowering Windpark Ohlenbrook GmbH & Co. KG plant das Repowering von insgesamt
zehn bestehenden Windenergieanlagen (WEA). Als Ersatz für diese WEA sollen 6 moderne An-
lagen errichtet werden. Der Windpark befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Brunsbüttel.

Die Stadt Brunsbüttel möchte die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dasVorhaben schaf-
fen und daher die 42. Änderung des Flächennutzungsplans vornehmen sowie den vorhabenbe-
zogenen  B-Plan  Nr.  63  „Repowering  Windpark  Ohlenbrook  am  Kirchspielsweg“  aufstellen.
Grundlage für den Bebauungsplan ist diese Vorhabensbeschreibung der Vorhabenträgerin.

2 Vorhabensbeschreibung

2.1 Vorhabenträgerin

Die Repowering Windpark Ohlenbrook GmbH & Co. KG ist ein Zusammenschluss von Landei-
gentümern, welche die Ländereien für den Windpark Ohlenbrook bereitstellen. Erstmalig wurde
auf diesem Gebiet Anfang der 1990er Jahre ein Windpark errichtet. Die damaligen Landeigentü-
mer hatten die Ländereien an einen ortsfremden Projektierer verpachtet.

Nachdem der Park einige Jahre betrieben wurde, fand in 2003/2004 ein Repowering statt. Zwi-
schenzeitlich hatte ein Projektierer aus Niedersachsen die Rechte am damaligen Bestandswind-
park übernommen. Nach der Inbetriebnahme dieses Parks wurde dieser erneut verkauft, umfir-
miert und der Geschäftssitz nach England verlegt. 2013 erfolgte dann ein erneuter Verkauf –
dieses Mal an den italienischen Energiekonzern ERG. Die dem Betrieb der WEA zu Grunde lie-
genden Nutzungsverträge laufen zeitnah aus.

Da die Zusammenarbeit zwischen den Landeigentümern als Verpächter und den wechselnden
Betreibern unbefriedigend verlief, entschlossen sich die Landeigentümer in 2020 eine eigene
Gesellschaft zu gründen, um das nächste Repowering selbst umzusetzen und um den Wind-
park damit zurück in „lokale Hände“ zu überführen.

2.2 Standort des Windparks

Der Standort des Windparks befindet sich im nördlichen Stadtgebiet von Brunsbüttel unmittelbar
südlich der Gemeindegrenze Brunsbüttel/Ramhusen, westlich des Helser-Kattrepler Fleets, öst-
lich der Westerbelmhusener Straße (L173) und nördlich der Bundesstraße 5. (siehe auch Über-
sichtskarte auf dem Deckblatt).

2.3 Flächensicherung

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wird der Flächenzugriff auf alle für das Vorhaben
benötigte Grundstücke durch grundbuchliche Eintragung gesichert.
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2.4 Rückzubauende Windenergieanlagen

Bei den abzubauenden WEA handelt es sich um Anlagen des Typs Vestas V80 mit einer Leis-
tung von 2 MW je WEA, einer Nabenhöhe von 60 m und einer Gesamthöhe von 100 m. Die Ge-
samtleistung des Parks beträgt aktuell 20 MW.

Tab. 1: Standortkoordinaten der abzubauenden WEA (UTM, ETRS 89)

WEA-Nr. x-Koordinate y-Koordinate

WEA A1 32.506.518 5.975.637

WEA A2 32.506.311 5.975.797

WEA A3 32.506.117 5.975.955

WEA A4 32.506.804 5.975.589

WEA A5 32.506.772 5.975.360

WEA A6 32.506.990 5.975.522

WEA A7 32.506.357 5.976.107

WEA A8 32.506.587 5.976.235

WEA A9 32.506.538 5.975.926

WEA A10 32.506.850 5.976.338

2.5 Geplante Windenergieanlagen

Es sollen sechs WEA des Typs Nordex N133/4.8 STE mit Nabenhöhen von 110 m und 125,4 m
errichtet werden, die Gesamthöhe liegt damit bei 176,6 m bzw. 192 m. Die Leistung beträgt 4,8
MW je WEA. Die Gesamtleistung des neuen Parks beträgt 28,8 MW.

Tab. 2: Standortkoordinaten, Nabenhöhe, Gesamthöhe und unterer Rotordurchgang der geplanten

WEA (UTM, ETRS 89)

WEA-Nr. x-Koordinate y-Koordinate Nabenhöhe Gesamthöhe Unterer Rotordurchgang

WEA 1 32.506.856 5.976.314 110,0 176,6 43,4

WEA 2 32.506.601 5.976.099 125,4 192,0 58,8

WEA 3 32.506.257 5.975.920 110,0 176,6 43,4

WEA 4 32.506.846 5.975.785 125,4 192,0 58,8

WEA 5 32.506.540 5.975.802 125,4 192,0 58,8

WEA 6 32.506.830 5.975.479 125,4 192,0 58,8
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3 Baumaßnahmen

3.1 Erschließung

Die Erschließung soll über die bestehende Hauptzufahrt zum Windpark von der Westerbelmhu-
sener Straße (L173) aus erfolgen.

Der weitere Ausbau der dauerhaften Zuwegungen und Kranaufstellflächen erfolgt in wasserge-
bundener Bauweise. Montageflächen werden temporär entweder in wassergebundener Bauwei-
se oder mit  Lastverteilungsplatten befestigt.  Gleiches gilt  für temporär erforderliche Einmün-
dungstrichter für überlange Fahrzeuge. Die vorhandenen Zuwegungen und Kranstellflächen der
abzubauenden WEA werden, sofern nicht mehr benötigt, zurückgebaut. Diese Flächen werden
rekultiviert und anschließend wieder landwirtschaftlich genutzt.

3.2 Errichtung der Windenergieanlagen

Die WEA erhält eine Tiefgründung. Eine abschließende Festlegung der Länge der Pfähle erfolgt
nach Vorliegen des Baugrundgutachtens. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die entsprechen-
den Unterlagen dem Prüfstatiker zur Bestätigung vorgelegt werden.

In die Bewehrung des Fundamentes wird ein Ankerkorb zum Anschluss des Fußflansches des
Stahlrohrturms eingearbeitet, ebenso die Leerrohre zur Verkabelung der WEA. Das Betonieren
des Fundamentes  ab Sauberkeitsschicht  erfolgt  in  einem Arbeitsschritt  um einen monolithi-
schen, möglichst rissunempfindlichen Baukörper herzustellen. Danach härtet der Beton in der
Regel ca. 4 Wochen aus, um seine Nennfestigkeit zu erreichen.

Die Stahlrohrsegmente werden auf den Ankerkorb und untereinander verschraubt. Die Gondel
der WEA wird auf dem konischen Turm montiert, anschließend werden die Rotorblätter ange-
baut. Die Aufstellung einer WEA (Rohbau) einschließlich aller Vorarbeiten wie der Kranaufstel-
lung nimmt in der Regel ab Oberkante Fundament etwa eine Woche in Anspruch.

3.3 Rückbau der Alt-WEA

Der Rückbau der Alt-WEA erfolgt sukzessive parallel zur Errichtung der neuen WEA. Grund-
sätzlich sollen die Alt-WEA so lange wie möglich weiter betrieben werden. Spätestens mit Inbe-
triebnahme der neuen WEA werden die Alt-WEA vom Netz genommen und innerhalb von 6 Mo-
naten demontiert. Die Fundamente werden komplett abgerissen und die Gründungspfähle auf
Höhe der Fundamentsohle gekappt und mindestens bis zwei Meter unter Geländeoberkante ab-
gebrochen.

3.4 Kennzeichnung als Luftfahrthinderniskennzeichnung

Die Windenergieanlagen haben eine Gesamthöhe über 100 m über Grund, daher wird eine
Kennzeichnung als Luftfahrthindernis erforderlich. Die Tageskennzeichnung erfolgt über farbig
markierte Rotorblätter sowie eine farbige Kennzeichnung am Turm und am Maschinenhaus. Für
die Nachtkennzeichnung wird das Feuer mit der Spezifikation “W, rot” verwendet. Die Helligkeit
der Nachtkennzeichnung wird über ein Sichtweitenmessgerät den jeweiligen Sichtweiten ange-
passt. Die Nachtkennzeichnung wird bedarfsgerecht gesteuert, sie wird nur eingeschaltet, wenn
sich ein Luftfahrzeug in relevanter Entfernung befindet. Die Steuerung erfolgt voraussichtlich
über ein System eines lokalen Anbieters wie z.B. der Breitbandnetz Südermarsch.
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3.5 Einspeisung

Als Einspeisepunkt hat die Schleswig-Holstein Netz AG dem Projekt aktuell das Umspannwerk
Ostermoor-West zugewiesen. Hier befindet sich auch der aktuelle Netzanschlusspunkt des Be-
standswindparks.

Die  Vorhabenträgerin  verpflichtet  sich,  eine  Netzanschlusszusage  eines  Netzbetreibers  zu
beantragen und nach Erteilung vorzulegen, sobald ihm ein Zuschlag der Bundesnetzagentur
zur Abnahme der durch die WEA erzeugten Energie zu einer vereinbarten Vergütung erteilt wor-
den ist. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich ferner, die erforderlichen Stromleitungen von den
zu errichtenden WEA zum zugewiesenen Netzanschlusspunkt eines Netzbetreibers als Erdka-
bel auf eigene Kosten zu verlegen. 

3.6 Umsetzungszeitpunkt der Baumaßnahmen

Die Umsetzung ist im ersten Schritt abhängig von der Dauer des jeweiligen Bauleitverfahrens
und der Dauer des BImSch-Genehmigungsverfahrens. Im Anschluss wird an der Ausschreibung
der Bundesnetzagentur zur Erlangung eines Vergütungszuschlages teilgenommen. Aktuell wird
von einer Umsetzung in 2024 ausgegangen. 

4 Betrieb der Windenergieanlagen

4.1 Schallimmissionen

Für  von Windparks ausgehenden Schallimmissionen ist  an den umliegenden Einzelhäusern
während der Nachtzeit ein Schall-Richtwerte von 45 db(A) einzuhalten. Für die geplanten WEA
wird ein Schall-Leistungspegel von 106,0 dB(A) im Volllast-Betrieb garantiert.

Gemäß  der  vorliegenden  Schallimmissionsprognose  sind  die  geplanten  WEA während  der
Nachtzeit mit folgenden Schallleistungspegeln und damit leistungsreduziert zu betreiben.

Tab. 3: nächtliche Schallleistungspegel der geplanten WEA

WEA-Nr. Schallleistungspegel nachts

WEA 1 102,5 dB(A)

WEA 2 103,5 dB(A)

WEA 3 102,5 dB(A)

WEA 4 103,5 dB(A)

WEA 5 103,2 dB(A)

WEA 6 103,2 dB(A)

4.2 Schattenwurfimmissionen

Beim dauerhaften Betrieb der WEA kommt es an einigen Wohngebäuden in der Umgebung zu
Überschreitungen der Richtwerte für Schattenwurf. Daher werden die WEA mit einem Schatten-
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wurfabschaltmodul ausgestattet, das so programmiert wird, dass die Richtwerte auch unter Be-
rücksichtigung bestehender Immissionen eingehalten werden.

5 Umweltauswirkungen

Windkraftanlagen tragen zum Klimaschutz bei, da im Rahmen der Stromerzeugung kein CO2

freigesetzt wird. Trotzdem stellt die Errichtung einer WEA einen Eingriff in Natur und Landschaft
dar. Gleichzeitig wird es durch den Rückbau von Anlagen bestehende Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaftsbild zukünftig nicht mehr geben. Der erforderliche Ausgleich wird über
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan benannt und über den Durchführungsvertrag abgesi-
chert.  Die Betreiber tragen die Kosten für die Flächenbereitstellung und die Umsetzung der
Maßnahmen. Es ist beabsichtigt, bestehende Kompensationsflächen beizubehalten und für zu-
sätzliche Kompensationsmaßnahmen auf ein Ökokonto zurück zu greifen. Eine vertragliche Ver-
einbarung liegt bereits vor.

Durch die Errichtung und den Betrieb von WEA können insbesondere flugfähige Organismen
beeinträchtigt werden. Der Umfang der faunistischen Untersuchungen orientierte sich an den
„Empfehlungen  zur  Berücksichtigung  tierökologischer  Belange  bei  Windenergieplanungen  in
Schleswig-Holstein“ (LLUR 2008) sowie an den Aussagen der „Errichtung von Windenergieanla-
gen (WEA) innerhalb der Abstandsgrenzen der sogenannten Potentiellen Beeinträchtigungsbe-
reiche bei einigen sensiblen Großvogelarten, - Empfehlungen für artenschutzfachliche Beiträge
im  Rahmen  der  Errichtung  von  WEA in  Windeignungsräumen  mit  entsprechenden  arten-
schutzrechtlichen Vorbehalten – (MELUR & LLUR 2016). 

Die westlichen WEA-Standorte liegen innerhalb des Prüfbereichs um ein Rohrweihenbiotop,
aber außerhalb des Nahbereichs. Artenschutzrechtliche Konflikte sind auf Grund des Abstandes
zum Brutbiotop nicht anzunehmen. Da Rohrweihen bei der Nahrungssuche relativ geringe Flug-
höhen (bis ca. 30 m) nutzen, besteht auf Grund der Höhe des unteren Rotordurchgangs kein si-
gnifikant erhöhtes Kollisionsrisiko.

Die vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben bei
Berücksichtigung  geeigneter  Vermeidungsmaßnahmen  (Bauzeitenregelung,  Vergrämungs-
und / oder Entwertungsmaßnahmen, Abschaltvorgaben zum Schutz von Fledermäusen) keine
artenschutzrechtlichen Verbote auslöst.

6 Kostentragung

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungs-
maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist und zur Übernahme aller im Zusammenhang mit
der Umsetzung des Vorhabens entstehenden Kosten. Details sind vor Satzungsbeschluss des
vorhabenbezogenen B-Plans Nr.  63 im noch abzuschließenden Durchführungsvertrag zu re-
geln.

Aufgestellt: effplan., Jübek, den 10. Mai 2023

Dipl.-Ing. Gisela Ohmsen
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